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Die in zahlreichen Gesetzen 
festgelegten und mittlerwei-
le in einer Patientenrechts-

charta  zusammengefassten Patien-
tenrechte gewährleisten Patienten
in Deutschland eine gesicherte Posi-
tion bei der Wahrnehmung und Gel-
tendmachung ihrer Rechte im Ge-
sundheitswesen. Beispielhaft seien
hier nur das Recht auf freie Arzt-
wahl, die auf hohem Niveau defi-
nierten Normen zur Vertraulichkeit
und zum Datenschutz und nicht zu-
letzt eine im internationalen Ver-
gleich  sehr gute Ausgangslage für
die Durchsetzung von Haftungsan-
sprüchen aus fehlerhafter ärztlicher
Behandlung genannt.

Trotz dieser guten Ausgangssitu-
ation und vielfältiger Initiativen zur
weiteren Verbesserung der Stellung
des Patienten im Gesundheitswesen
wird in der öffentlichen Diskussion
immer wieder die Forderung nach
Stärkung der Patientenrechte erho-
ben, gerade auch für die Geltend-
machung von Behandlungsfehlern.

Patientenanwaltschaften

Im Nachbarland Österreich ist
die Aufgabe der Wahrung und Si-
cherung der Rechte und Interessen
von Patienten und pflegebedürfti-
gen Menschen seit 1994 den Patien-
ten- und Pflegeanwaltschaften über-
tragen, die in jedem Bundesland
eingerichtet sind. Über deren Ar-
beit berichtete und diskutierte mit
den Teilnehmern des 8. Kammer-
kolloquiums der Ärztekammer
Nordrhein kürzlich in Düsseldorf
der Patienten- und Pflegeanwalt des

Landes Niederösterreich (NÖ), Dr.
Gerald Bachinger.

In seinem Vortrag ging Bachinger
zunächst auf die Aufgaben, Zustän-
digkeiten und Vorgehensweise der
niederösterreichischen Patienten-
und Pflegeanwaltschaft ein, die ihren
Sitz in dem mit rund 1,5 Millionen
Einwohnern und knapp 4.800 Ärztin-
nen und Ärzten größten österreichi-
schen Bundesland in St. Pölten hat.

Bachinger hob hervor, dass es sich
bei der von ihm geleiteten Einrich-
tung nicht um eine Selbsthilfeeinrich-
tung der Patienten, sondern um ein
Organ des Landes handelt, das heißt
um eine Serviceeinrichtung, die sich
im gesetzlichen Auftrag und kosten-
los umfassend mit der Behandlung
von Beschwerden im Gesundheits-
und Sozialwesen befasst. Als „Sprach-
rohr“ von Patienten sucht sie im Kon-
fliktfall nach zufriedenstellenden Lö-
sungen für Patienten und Heimbe-
wohner, insbesondere strebt sie auch
die außergerichtliche Abwicklung
von Medizinschadensfällen an.

Nach Vorprüfung durch die mit
einem Juristen, einem Arzt und ei-
ner Pflegefachkraft besetzte NÖ
Patienten- und Pflegeanwaltschaft
erledigt sich ein Großteil der Be-
schwerden, die die Vermutung einer
ärztlichen Fehlbehandlung betref-
fen, bereits durch ein klärendes Ge-
spräch mit dem betroffenen Patien-
ten, sagte Bachinger.

In den Fällen berechtigter Vor-
würfe versucht die NÖ Patienten-
und Pflegeanwaltschaft in einem
zweistufigen Verfahren zunächst,
durch unmittelbare Verhandlungen
mit dem Haftpflichtversicherer der

Krankenanstalt oder des Arztes – ge-
gebenenfalls nach vorheriger Einho-
lung eines medizinischen Sachver-
ständigengutachtens oder nach Ein-
schaltung der Schiedsstelle der zu-
ständigen Landesärztekammer – eine
Schadenersatzleistung zu erreichen.

Dies gelang im Jahre 2002 in 121
von 446 Beschwerdefällen, die sich
347-mal gegen Krankenanstalten
und 99-mal gegen niedergelassene
Ärzte richteten. Eine Befassung der
Gerichte ist, so Bachinger, nur in we-
nigen Ausnahmefällen erforderlich.
Die Anerkennungsquote ärztlicher
Behandlungsfehler liegt damit in
Niederösterreich bei rund 27 Pro-
zent (zum Vergleich: in Nordrhein
rund 36 Prozent). Die von den Haft-
pflichtversicherern ausgezahlten
Entschädigungen bewegten sich
ganz überwiegend in einer Größen-
ordnung bis zu € 20.000, nur in Aus-
nahmefällen darüber und lediglich in
einem Fall im sechsstelligen Bereich.

Entschädigungsfonds

Im Zuge der Bestrebungen um
eine Verbesserung der Patientenpo-
sition ist ab dem 1. Januar 2001 mit
der Einrichtung des so genannten
Patientenentschädigungsfonds eine
Ergänzung des haftungsrechtlichen
Systems geschaffen worden. Sie er-
möglicht für Fälle der Behandlung
in so genannten Fondskrankenan-
stalten (nicht bei Behandlung durch
niedergelassene Ärzte), bei denen
eine Haftung des Rechtsträgers
nicht zweifelsfrei besteht, aber doch
nachvollziehbare Anhaltspunkte
für eine solche bestehen, oder aber
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für Schadensfälle, bei denen ein
komplikationsreicher Behandlungs-
verlauf zu einem seltenen und
außergewöhnlich schweren Ge-
sundheitsschaden geführt hat, eine
gewisse Entschädigung nach Billig-
keitsgesichtspunkten.

Der in den österreichischen
Bundesländern unterschiedlich hoch,
in Niederösterreich mit € 962.000
dotierte Fonds wird ausschließlich
durch die Solidargemeinschaft der
Patienten als Zuschlag zu den Be-
handlungskosten mit € 0,73 je Be-
handlungs- („Verpflegs“-)Tag ge-
speist. Für die Entschädigungen, die
aus dem Fond gewährt werden kön-
nen, gilt in Niederösterreich ein
Höchstbetrag von € 22.000, der in
besonders gelagerten sozialen Här-
tefällen nur ausnahmsweise bis zu
€ 36.000 überschritten werden kann.

Zuständig für die Entscheidung,
ob und in welcher Höhe eine Ent-
schädigung geleistet wird, ist der Pa-
tienten- und Pflegeanwalt als Ge-
schäftsführer des Patienten-Ent-
schädigungsfonds. Er führt zugleich
den Vorsitz in der Patienten-Ent-
schädigungskommission. Diese be-
steht aus einem Vertreter des für die
rechtlichen Angelegenheiten des
Krankenanstaltenwesens zuständi-
gen Amtes der NÖ Landesregie-
rung, einer weiteren rechtskundigen
Person, einem Vertreter der Ar-
beitsgemeinschaft der ärztlichen
Direktoren der öffentlichen Kran-
kenanstalten und einem Vertreter
des Dachverbandes der NÖ Patien-
ten-Selbsthilfegruppen. Sie prüft
das vorgebrachte Entschädigungs-
begehren und gibt eine Empfehlung
gegenüber dem Geschäftsführer ab.
Da die Zahlung einer Entschädi-
gung aus dem Fond die zivilrechtli-
che Geltendmachung des Schadens
nicht ausschließt, besteht grundsätz-
lich eine Rückzahlungspflicht, wenn
dem Patienten wegen desselben
Schadensfalles ein Schadenersatz-
betrag vom Gericht zuerkannt oder
von der Haftpflichtversicherung be-
ziehungsweise dem Träger der be-
troffenen Krankenanstalt geleistet
wird, und zwar bis zur Höhe dieses
Betrages. Ausnahmen können auch

hiervon bei Vorliegen besonderer
sozialer Härte gemacht werden.

Der Patienten-Entschädigungs-
fonds ist bis zum 31.03.2003 in bisher
52 Fällen von betroffenen Patienten
in Anspruch genommen worden.
Dabei wurde in 44 abschließend be-
arbeiteten Fällen 38-mal eine Ent-
schädigung zuerkannt und 6-mal ab-
gelehnt. Die im Jahre 2001 gezahlten
3 Entschädigungen lagen zwischen
€ 1.800 und € 3.600. Bemerkenswert
ist noch, dass ein Rechtsanspruch auf
Gewährung einer Entschädigung
aus dem Fond nicht besteht; die Ent-
scheidung über eine Entschädigung
kann weder im Verwaltungs- noch im
Gerichtswege angefochten werden.

Sachkundiger Ansprechpartner

In seiner Stellungnahme zu dem
österreichischen Modell der Patien-
ten- und Pflegeanwaltschaft sah der
Vorsitzende der Gutachterkommis-
sion für ärztliche Behandlungsfeh-
ler bei der Ärztekammer Nord-
rhein, Präsident des Oberlandesge-
richts a. D. Dr. jur. H. Dieter Laum,
dessen Vorteile vor allem darin, dass
der Patient in dieser Institution ei-
nen unabhängigen und sachkundi-
gen Ansprechpartner findet, der ihn
im persönlichen Dialog oder durch
die Veröffentlichung von Informa-
tionen kostenfrei über seine Rechte
belehrt und ihn bei der Durchset-
zung von Schadenersatzansprüchen
wirksam unterstützt.

Zur Frage einer Übertragbarkeit
auf Deutschland wies Laum aber
auch auf den Nachteil einer neuen
steuerfinanzierten Behörde hin, die
– übertragen auf die Verhältnisse in
Nordrhein mit seinen 9,3 Millionen
Einwohnern und über 46.000 Ärz-
tinnen und Ärzten – größer und teu-
rer sein müsste. Dabei hob Laum
hervor, dass sich die Ergebnisse in
Niederösterreich nur unwesentlich
von denen in Nordrhein unterschei-
den, wo seit nun fast 28 Jahren die
unabhängige Gutachterkommission
bei der Ärztekammer dem Patien-
ten in einem für ihn ebenfalls ge-
bührenfreien Verfahren die Durch-
setzung berechtigter Schadenser-

satzansprüche aus fehlerhafter ärzt-
licher Behandlung erleichtert.

Milderung von Härten

Überlegenswert erschien Laum
die Einrichtung eines Entschädi-
gungsfonds nach österreichischem
Vorbild, der – anders als das für die
Verschuldenshaftung geltende Alles-
oder-Nichts-Prinzip – eine Möglich-
keit bieten könnte, Patienten wenigs-
tens teilweise zu entschädigen, wenn
der im deutschen Zivilrecht geforder-
te Beweis des Ursachenzusammen-
hangs zwischen dem Behandlungs-
fehler und dem eingetretenen Ge-
sundheitsschaden nicht zu führen sei.

Als Beispiel nannte Laum die
auch die Gutachterkommission
nicht selten beschäftigenden Fälle
verkannter Krebsdiagnosen, bei de-
nen häufig nicht zu ermitteln ist, ob
bei rechtzeitiger Erkennung und Be-
handlung eine Heilung möglich ge-
wesen wäre. Darüber hinaus könnte
eine solche Entschädigung nach An-
sicht Laums Härten mildern, wenn
es durch die Behandlung ohne Ver-
schulden des Arztes zu sehr schwer-
wiegenden Folgen gekommen ist.
Allerdings stelle sich auch hier zual-
lererst die Frage der Finanzierung,
die unter den derzeit geltenden Be-
dingungen der gesetzlichen Sozial-
versicherungssysteme in Deutsch-
land sicher schwierig zu bewerkstel-
ligen wäre. Laum äußerte auch ver-
fassungsrechtliche Bedenken in Be-
zug auf Lösungen, die eine gerichtli-
che Nachprüfung von Entscheidun-
gen über Entschädigungszahlungen
auszuschließen versuchten.

Zusammenfassend stellen die
Einrichtungen von Patienten- und
Pflegeanwaltschaften sowie von Pa-
tientenentschädigungsfonds interes-
sante und leistungsfähige alternati-
ve Lösungen dar, die nach dem Er-
fahrungsbericht Bachingers in Ös-
terreich von allen Beteiligten im Ge-
sundheitswesen voll akzeptiert sind.
Eine Übertragbarkeit auf Deutsch-
land, wo seit Jahrzehnten die außer-
gerichtliche Streitschlichtung zwi-
schen Patienten und Ärzten durch
unabhängige Gutachterkommissio-
nen und Schlichtungsstellen mit ver-
gleichbaren Erfolgen etabliert ist,
erscheint aus den dargelegten Grün-
den indes mehr als zweifelhaft.
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